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ORDNUNG 
 

zur Verleihung des akademischen Titels 

“Außerplanmäßige Professorin / Außerplanmäßiger Professor“ 

der Universität Osnabrück 
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§ 1 
Die Befugnis zur Führung des akademischen Titels „Außerplanmäßige Professorin/Außerplanmäßiger Professor“ 
wird vom Präsidium der Universität Osnabrück nach Stellungnahme des Senats verliehen. 

§ 2 
Die Verleihung der Befugnis zur Führung des akademischen Titels „Außerplanmäßige Professorin/ Außerplanmäßi-
ger Professor“ bedarf eines Antrags des Fachbereiches/der Fakultät. 

§ 3 
Die Verleihung der Befugnis zur Führung des akademischen Titels „Außerplanmäßige Professorin/ Außerplanmäßi-
ger Professor“ setzt voraus : 

1. die erfolgreiche selbständige Lehrtätigkeit an der Universität Osnabrück während mindestens zweier Jahre 
nach Abschluss des Habilitationsverfahrens in verschiedenen Bereichen des Fachgebiets im Umfang von ins-
gesamt mindestens 12 SWS, 

2. die erfolgreiche selbständige Forschungstätigkeit nach Abschluss des Habilitationsverfahrens, 

3. die positive Begutachtung durch mindestens zwei auswärtige Gutachter oder die Berücksichtigung auf einer 
Berufungsliste einer Universität. 

§ 4 
Zum Nachweis der Voraussetzungen gem. § 3 sind dem Antrag folgende Unterlagen beizufügen : 

1. ein von der Fachvertreterin oder dem Fachvertreter ausführlich begründeter Bericht neuesten Datums, der 
sowohl  
• die erfolgreiche selbständige Forschung als auch  
• die erfolgreiche selbständige Lehrtätigkeit in verschiedenen Bereichen des Fachgebietes  

 darstellen muss und die Nützlichkeit der Verleihung des akademischen Titels „Außerplanmäßige Professo-
rin/Außerplanmäßiger Professor“ für das Fach begründet, 

2. a) mindestens zwei auswärtige Gutachten, die sich positiv zu den wissenschaftlichen Leistungen gem. § 3  
Nr. 2 äußern oder 

 b) der Nachweis der Berücksichtigung auf einer Berufungsliste einer Universität, 

3. eine aussagekräftige Darstellung des wissenschaftlichen Werdegangs, 

4. eine Zusammenstellung der nach Abschluss des Habilitationsverfahrens gehaltenen Lehrveranstaltungen, 

5. ein aktualisiertes Schriftenverzeichnis, das den wissenschaftsdisziplinären Standards genügt, 

6. der Beschluss des Fakultäts-/Fachbereichsrats zur Beantragung der Verleihung der Befugnis, den akademi-
schen Titel „Außerplanmäßige Professorin/Außerplanmäßiger Professor“ zu führen, wobei der Beschluss erst 
nach Ablauf des maßgeblichen Zweijahreszeitraums gefasst worden sein darf; der Beschluss des Fachberei-
ches bedarf der Mehrheit seiner Mitglieder und der Mehrheit der Mitglieder der Hochschullehrergruppe. 

§ 5 
Mit der Verleihung des akademischen Titels „Außerplanmäßige Professorin/Außerplanmäßiger Professor“ ist die 
Pflicht zur regelmäßigen Abhaltung von Lehrveranstaltungen verbunden. § 1 Abs. 3 der Habilitationsordnung der 
Universität Osnabrück vom 27.08.1997 findet entsprechende Anwendung. 

§ 6 
(1) Durch diese Ordnung wird die Rundverfügung des Präsidenten der Universität Osnabrück vom 03.03.1995 

aufgehoben. 

(2) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Universität 
Osnabrück in Kraft. 
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GESCHÄFTSORDNUNG 
 

für die Allgemeine Verwaltung 

der Universität Osnabrück 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschluss des Präsidiums im Umlaufverfahren 04/2004 
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I. Allgemeines (§§ 1 bis 3) 

§ 1 Zweck und Geltungsbereich 
(1) Diese Geschäftsordnung gilt für die Allgemeine Verwaltung der Universität Osnabrück. 

(2) Die Geschäftsordnung ist zusammen mit dem Organisationsplan und dem Geschäftsverteilungsplan die 
Grundlage für die Arbeit der Allgemeinen Verwaltung. Sie gestaltet den Verwaltungsablauf einheitlich und 
dient dem Ziel, die Aufgaben zügig, effektiv und effizient zu erfüllen. 

(3) Die/der jeweils zuständige Ressortverantwortliche erlässt erforderliche ergänzende Verfügungen. 

(4) Jede/r Mitarbeiter/in erhält die Geschäftsordnung, den Organisationsplan, den Geschäftsverteilungsplan 
sowie die ergänzenden Verfügungen und ist gehalten, sich mit deren Inhalt vertraut zu machen und an ihrer 
Weiterentwicklung mitzuarbeiten. 

§ 2 Bindung des Verwaltungshandelns 
Die Allgemeine Universitätsverwaltung ist bei ihrer Tätigkeit an die Gesetze sowie an die Verwaltungsvor-
schriften und Weisungen der obersten Landesbehörden gebunden. Sie ist in ihrem Handeln an geltendes 
Recht und an die Beschlüsse der zuständigen Organe der Hochschule gebunden. 

§ 3 Geschäftsverteilung 
(1) Grundlage für den Geschäftsverteilungsplan ist der Organisationsplan; dieser stellt zusammengehörige 

Aufgaben gegliedert nach Organisationseinheiten und Sachgebieten dar. 

(2) Der Geschäftsverteilungsplan bestimmt im einzelnen den Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich der 
einzelnen Beschäftigten der allgemeinen Verwaltung sowie deren Vertretung. 

(3) Bei der Geschäftsverteilung ist unter Berücksichtigung der fachlichen Erfordernisse sowie der vorhandenen 
Stellen und Mittel dafür sorgen, dass jede/r Mitarbeiter/in mit Aufgaben betraut wird, die ihrer/seiner Ausbil-
dung, Eignung und Leistungsfähigkeit entsprechen. 

(4) Die/der Leiter/in der Organisationseinheit kann abweichend vom Geschäftsverteilungsplan Beschäftigten 
ihrer/seiner Organisationseinheit für einen Zeitraum von bis zu 3 Monaten unter Beachtung der tarif- und 
beamtenrechtlichen Vorgaben andere Aufgaben übertragen, wenn eine Arbeitshäufung auf andere Weise 
innerhalb eines vertretbaren Zeitraums nicht bewältigt werden kann. Entsprechendes gilt organisationsüber-
greifend. 

(5) Für komplexe Aufgabenstellungen können abweichend vom Geschäftsverteilungsplan Projekt- und 
Arbeitsgruppen gebildet werden. 

II. Funktionen (§§ 4 bis 10) 

§ 4  Präsidium 
(1) Das Präsidium leitet die Hochschule in eigener Verantwortung. Es hat dafür Sorge zu tragen, dass die Hoch-

schule ihre Aufgaben bestmöglich erfüllt. 

(2) Die Zusammensetzung des Präsidiums ergibt sich aus der Grundordnung der Universität Osnabrück. 

(3) Die Ressortverteilung ergibt sich aus den Beschlüssen des Präsidiums und dem Geschäftsverteilungsplan. 
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§ 5 Präsident/in 
(1) Die/der Präsident/in vertritt die Universität nach außen. Sie/er führt den Vorsitz im Präsidium und legt die 

Richtlinien für das Präsidium fest. 

(2) Die/der Präsident/in ist Dienstvorgesetzte/r des Hochschulpersonals, mit Ausnahme der Vizepräsidentinnen 
und der Vizepräsidenten. 

§ 6 Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten 
Die Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten nehmen die Aufgaben in ihrem Geschäftbereich selbstständig 
wahr. Dabei haben sie Richtlinien der Präsidentin/des Präsidenten zu beachten. 

§ 7 Leiter/in der Verwaltung 
(1) Die/der Leiter/in der Verwaltung ist in ihrem/seinem Zuständigkeitsbereich die/der ständige Vertreter/in der 

Präsidentin/des Präsidenten. Sie/er ist an im Einzelfall getroffene Entscheidungen der Präsidentin/des Präsi-
denten und an die Beschlüsse des Präsidiums gebunden. 

(2) Die/der Verwaltungsleiter/in ist Vorgesetzte/r der Mitarbeiter/innen ihres/seines Zuständigkeitsbereiches. 
Sie/er entscheidet in ihrem/seinem Zuständigkeitsbereich die Fälle, die wegen ihrer allgemeinen Bedeutung 
über den Geschäftsbereich einer Organisationseinheit hinausgehen. In ihrem/seinem Bereich koordiniert 
sie/er die Tätigkeiten der Organisationseinheiten und trifft die organisatorischen, personellen und sächlichen 
Vorkehrungen für die sachgerechte, wirtschaftliche und reibungslose Erledigung der Aufgaben. Sie/er sorgt 
in ihrem/seinem Zuständigkeitsbereich für die Einheitlichkeit des Handelns und stellt in diesem Bereich 
sicher, dass die Beschäftigten über alle Angelegenheiten von genereller Bedeutung regelmäßig unterrichtet 
werden.  

(3) Die/der Leiter/in der Verwaltung ist die/der Beauftragte für den Haushalt nach § 9 LHO. 

§ 8 Leiter/innen der Organisationseinheiten 
(1) Die Leiter/innen der Organisationseinheiten sind Vorgesetzte der Mitarbeiter/innen der Organisationseinhei-

ten. 

(2) Die Leiter/innen der Organisationseinheiten legen unter Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mit-arbeiter 
die Methode und Abfolge der Aufgabenerledigung in der Organisationseinheit fest und sorgen dafür, dass die 
Aufgaben in ihrem Bereich unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften sachgerecht erledigt werden. 

(3) Die Leiter/innen der Organisationseinheiten sorgen für eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Arbeit 
auf die Mitarbeiter/innen der Organisationseinheiten. Über wesentliche Änderungen des Aufgabenbestandes 
oder des Arbeitsanfalles, die sich auf Geschäftsverteilung, Stellenbedarf und Arbeitsablauf auswirken kön-
nen, unterrichten sie die Präsidentin/den Präsidenten, die Vizepräsi-dentinnen und Vizepräsidenten oder 
die/den Leiter/in der Verwaltung. 

(4) Die Leiter/innen der Organisationseinheiten koordinieren die Arbeit ihrer Organisationseinheit mit den 
Arbeiten der anderen Organisationseinheiten. 

(5) Die Leiter/innen der Organisationseinheiten bearbeiten Angelegenheiten selbst, wenn sie von besonderer 
Schwierigkeit oder grundlegender Bedeutung sind. Darüber hinaus können sie im Einzelfall wichtige Ange-
legenheiten zur Bearbeitung an sich ziehen oder sich die Entscheidung vorbehalten. Die Leiter/innen der 
Organisationseinheiten tragen dafür Sorge, dass Angelegen-heiten, die wegen ihrer besonderen Bedeutung 
der Präsidentin/dem Präsidenten, den Vize-präsidentinnen und Vizepräsidenten oder der/dem Leiter/in der 
Verwaltung zur Entscheidung vorgelegt werden, einen ausgearbeiteten Entscheidungsvorschlag enthalten. 

§ 9 Sachgebiete 
(1) In den Organisationseinheiten können Sachgebiete eingerichtet werden, sofern die Merkmale der Aufgaben 

dies erfordern. 
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(2) Sachgebietsleiter/innen koordinieren insbesondere die Erledigung gleichartiger Arbeiten. Sie regeln die 
Arbeitsabläufe innerhalb ihres Sachgebiets selbstständig und haben innerhalb ihres Sachgebietes Vorgesetz-
tenfunktion – soweit diese nicht auf die Leiter/innen der Organisationseinheiten übertragen ist. Wichtige und 
schwierige Angelegenheiten bearbeiten sie selbst, soweit nicht andere Vorgesetzte die Bearbeitung überneh-
men. 

§ 10 Mitarbeiter/innen 
Die Mitarbeiter/innen nehmen die ihnen durch den Geschäftsverteilungsplan zugewiesenen Aufgaben wahr. 
Diese Aufgaben werden ihnen nach Maßgabe ihres Dienst- und Arbeitsverhältnisses möglichst zur selbst-
ständigen und eigenverantwortlichen Bearbeitung übertragen. 

III. Zusammenarbeit (§§ 11 bis 15) 

§ 11 Arbeitsgrundsätze 
(1) Die Allgemeine Verwaltung schafft im Rahmen ihrer Aufgaben bestmögliche Voraussetzungen für Lehre 

und Forschung. Sie nimmt Servicefunktionen für die Aufgaben der Universität gem. § 3 NHG wahr. Neben 
der Erledigung der Verwaltungsaufgaben obliegen ihr die Beratung und Hilfestellung für die anderen Ein-
richtungen der Universität. 

(2) Unter Berücksichtigung der Aufgabenstellung der Universität arbeiten in der allgemeinen Universi-
tätsverwaltung alle Organisationseinheiten und Mitarbeiter/innen zusammen und wirken auf einheitliche 
Verwaltungsentscheidungen hin. 

(3) Der Umgang miteinander ist zuvorkommend, höflich und hilfsbereit zu gestalten. Entscheidungen, Mitteilun-
gen und Äußerungen der Verwaltung müssen verständlich und vollständig sein; sie sollen kurz und klar sein. 

(4) Jede/r Mitarbeiter/in soll ihre/seine Aufgaben rechtzeitig, zügig, zweckmäßig und wirtschaftlich unter Beach-
tung der Umweltleitlinien der Universität Osnabrück erledigen. Die Aufgaben sind unparteiisch und ohne 
Ansehen der Person nach sachlichen Gesichtspunkten zu erledigen. Jede/r Mitarbeiter/in ist für ihre/seine 
Arbeitsergebnisse verantwortlich. Bei der Aufgabenerfüllung sind die Grundsätze der Arbeitssicherheit und 
des Gesundheitsschutzes zu beachten. 

(5) Ergänzend zu dieser Geschäftsordnung gelten die „Allgemeinen Handlungsziele für die Nds. Landesverwal-
tung und allgemeinen Grundsätze für Zusammenarbeit und Führung in der Nds. Landesverwaltung“ 
(Anlage). 

§ 12 Zusammenarbeit, Personalführung  
(1) Das Präsidium erlässt Grundsätze für Zusammenarbeit und Führung. 

(2) Bei Kompetenzkonflikten innerhalb der Organisationseinheit entscheidet der/die Leiter/in der Organi-
sationseinheit. Bei Kompetenzkonflikten zwischen Organisationseinheiten  innerhalb eines Ressorts ent-
scheidet die/der zuständige Ressortverantwortliche. Bei Kompetenzkonflikten zwischen Organisationsein-
heiten unterschiedlicher Ressorts entscheidet das Präsidium. 

(3) Vorgesetzte sind verpflichtet, ihnen zugewiesene Mitarbeiter/innen nur mit solchen Aufgaben zu betrauen, 
die der Eingruppierung der Mitarbeiter/innen und i.d.R. der Zuweisung nach dem Ge-schäftsverteilungsplan 
entsprechen. 

(4) Neue Mitarbeiter/innen führt die/der Vorgesetzte in ihr Aufgabengebiet ein; dabei sind ihr/ihm erfahrene 
Mitarbeiter/innen behilflich. 
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§ 13 Dienstweg 
(1) Der Dienstweg dient dazu, sowohl die Entscheidungszuständigkeit transparent zu machen, als auch einen 

aktuellen und gleichen Informationsstand sicherzustellen. Im Unterschriftsgang soll der Dienstweg eingehal-
ten werden. Ist dies in Ausnahmefällen nicht möglich, sind die Betroffenen im nachhinein davon zu unter-
richten. Bei grundsätzlichen Angelegenheiten ist der Dienstweg immer einzuhalten. 

(2) Weisungen sind auch dann bindend, wenn der Dienstweg nicht eingehalten wurde. 

(3) In die Kommunikation zwischen den verschiedenen Sachgebieten oder Organisationseinheiten sind Vorge-
setzte nur dann einzuschalten, wenn dieses von ihnen verlangt wird oder es für die Wahrnehmung ihrer Lei-
tungsaufgaben erforderlich ist. 

(4) In persönlichen Angelegenheiten können die Mitarbeiter/innen sich ohne Einhaltung des Dienstweges an 
die/den nächsthöhere/n Vorgesetzte/n sowie an die Personaldezernentin/den Personaldezernenten oder 
die/den Dienstvorgesetzte/n wenden. Bei Anträgen und Beschwerden ist jedoch der Dienstweg einzuhalten. 
Richtet sich die Beschwerde gegen die/den unmittelbare/n Vor-gesetzte/n, so kann sie bei der/dem nächsthö-
heren Vorgesetzten oder Dienstvorgesetzten eingelegt werden. 

(5) Jede/r Mitarbeiter/in kann sich ohne Einhaltung des Dienstweges unmittelbar an die Personalvertretung, die 
Frauenbeauftragte oder die Schwerbehindertenvertretung wenden. 

(6) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen hat die/der Mitarbeiter/in unverzüglich bei 
der/dem unmittelbaren Vorgesetzten geltend zu machen. Hält die/der Vorgesetzte die Anordnung und hält 
die/der Mitarbeiter/in ihre/seine Bedenken aufrecht, so hat die/der Vorgesetzte die Entscheidung der/des 
nächsthöheren Vorgesetzten einzuholen. Bestätigt diese/r die Anordnung nachdem sie/er die/den Mitarbei-
ter/in persönlich gehört hat, so muss die/der Mitarbeiter/in sie ausführen. Dieses gilt nicht, wenn das der/dem 
Mitarbeiter/in aufgetragene Verhalten strafbar oder ordnungswidrig und die Strafbarkeit oder Ordnungswid-
rigkeit für sie/ihn erkennbar ist oder das ihr/ihm aufgetragene Verhalten die Würde des Menschen verletzt. 
Die Bestätigung ist auf Ver-langen schriftlich zu geben. 

§ 14 Wechselseitige Beteiligung 
(1) Berührt ein Vorgang die Aufgaben mehrerer Sachgebiete bzw. Organisationseinheiten, so hat die federfüh-

rende Organisationseinheit die mitbetroffenen Organisationseinheiten rechtzeitig zu beteiligen. 

(2) Federführend ist die Organisationseinheit, die nach dem Geschäftsverteilungsplan überwiegend zuständig ist. 
Einigen sich die Beteiligten nicht über die Federführung, entscheidet die/der nächste gemeinsame Vorge-
setzte abschließend. Bis dahin bleibt die mit dem Vorgang zunächst befasste Organisationseinheit zuständig. 

(3) Die Organisationseinheiten beteiligen sich z.B. durch mündliche Abstimmung oder durch Mitzeichnung. Die 
Beteiligung mehrerer Organisationseinheiten soll die Bearbeitung nicht unnötig verzögern und darf nicht zur 
Abwälzung der Verantwortung führen. Mitzeichnungsvorgänge sind unverzüglich zu erledigen. Die/der Mit-
zeichnende übernimmt die Verantwortung für die sach-gemäße Bearbeitung, soweit ihr/sein Aufgabenbereich 
berührt ist. Sie/er darf Schreiben nur im Einvernehmen mit der federführenden Organisationseinheit ändern 
oder ergänzen. 

(4) Zeichnet eine beteiligte Organisationseinheit nicht oder nur mit Maßgabe mit und ist keine Einigung zwi-
schen den beteiligten Organisationseinheiten herzustellen, so entscheidet die/der nächsthöhere gemeinsame 
Vorgesetzte. 

§ 15 Beteiligung des Nds. Ministeriums für Wissenschaft und Kultur 
Weisungen des Nds. Ministeriums für Wissenschaft und Kultur und anderer oberster  Landesbehörden sollen 
für die Bearbeitung und Entscheidung in Einzelfällen nur eingeholt werden, wenn die Angelegenheit von all-
gemeiner oder grundsätzlicher Bedeutung ist, insbesondere wenn eine landeseinheitliche Verfahrensweise 
geboten oder zweckmäßig erscheint. Hierbei ist der Dienstweg einzuhalten. 



Amtliches Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück, Nr. 03/2004 73

 

IV. Geschäftsablauf (§§ 16 bis 27) 

§ 16 Behandlung von Eingängen 
(1) An die Universität Osnabrück gerichtete Postsendungen werden von der Poststelle angenommen und an die 

zuständige Organisationseinheit weitergeleitet. Die Behandlung der Postsendungen innerhalb der Poststelle 
werden in einer Dienstanweisung für die Poststelle geregelt. 

(2) Die Eingänge werden in den Organisationseinheiten unverzüglich durchgesehen. Abwesenheit und Verhinde-
rung einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters dürfen die Weitergabe nicht verzögern. 

(3) Fehlgeleitete Eingänge werden unverzüglich der zuständigen Stelle zugeleitet. 

(4) Wird ein Eingang an eine andere Behörde abgegeben, so erhält die/der Einsender/in in der Regel eine 
Abgabennachricht. 

(5) Ist absehbar, dass in den Organisationseinheiten eingegangene Vorgänge und Anfragen nicht innerhalb eines 
Monats nach Eingang erledigt werden, so ist spätestens nach 14 Tagen ein Zwischenbescheid zu erteilen. 
Dieser soll einen kurzen begründeten Hinweis auf die voraussichtliche Dauer der Bearbeitung enthalten. 

(6) Jede/r Mitarbeiter/in ist verpflichtet, die/den Vorgesetzte/n zu unterrichten, wenn größere Arbeitsrückstände 
zu entstehen drohen. 

§ 17 Eingänge von besonderer Bedeutung 
(1) Die Leiter/innen der Organisationseinheiten erhalten alle ihre Aufgabenbereiche betreffenden Eingänge. 

Mitarbeiter/innen erhalten die Eingänge, die sie zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben kennen müssen. 

(2) Eingänge von besonderer Bedeutung sind der/dem Verwaltungsleiter/in und ggf. der Präsidentin/ dem 
Präsidenten vorzulegen. Hierzu zählen vor allem: 

1.  Erlasse des Nds. Ministeriums für Wissenschaft und Kultur und anderer Ministerien, 

2. Mitteilungen des Landesrechnungshofes und des Rechnungsprüfungsamts, 

3. Schreiben von Organen anderer wissenschaftlicher Hochschulen, der Hochschulrektorenkonferenz, des 
Wissenschaftsrates und anderer überregionaler Wissenschaftsorganisationen, 

4. Schreiben von Bundestags- und Landtagsabgeordneten, 

5. Einladungen zu Veranstaltungen und Dienstbesprechungen, die von Bedeutung für die Universität sind, 

6. Schreiben, die anerkennende oder kritische Äußerungen bzw. Beschwerden über die Universität und ihre 
Gremien enthalten, 

7. Richterliche Entscheidungen, 

8. Bewilligungen von Forschungsvorhaben, die aus Mitteln Dritter finanziert werden. 

 Ausgenommen sind jeweils Routineschreiben bzw. Zwischenbescheide. Die/der Verwaltungsleiter/in zeich-
net die ihr/ihm vorgelegten Eingänge aus. 

§ 18 Arbeitsvermerke/ Rücksprachen 
(1) Schriftstücke können mit Arbeitsvermerken versehen werden; diese sind insbesondere 

• z.K.    = zur Kenntnis 

• U        = Unterschrift vorbehalten 

• b.R.    = bitte Rücksprache 

• Eilt     = Bevorzugt zu bearbeiten 

• Sofort = Vor allen Vorgängen zu erledigen 
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• Wv.    = Wiedervorlage 

• z. Vg. = zum Vorgang 

• z.d.A. = zu den Akten 

(2) Bei Rücksprachen ist der Anlass kenntlich zu machen, sofern dieser nicht ohne weiteres ersichtlich ist. Rück-
sprachen sind i.d.R. innerhalb von drei Arbeitstagen wahrzunehmen. Über die Wahrnehmung von Rückspra-
chen sind Vorgesetze grundsätzlich zu unterrichten. 

§ 19 Terminsachen 
Kann ein Bearbeitungstermin nicht eingehalten werden, so ist rechtzeitig eine Verlängerung der Bearbeitungszeit zu 
beantragen. 

§ 20 Verschlusssachen 
Für Verschlusssachen (VS) ist die „Verschlusssachenanweisung (VS-Anweisung/VSA) für das Land Niedersach-
sen“ in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. 

§ 21 Schriftverkehr  
(1) Im internen Geschäftsverkehr ist die mündliche oder die fernmündliche Erledigung der schriftlichen 

vorzuziehen. Soweit erforderlich, wird die/der Vorgesetzte unterrichtet und/oder der Inhalt des Gesprächs in 
einem Vermerk festgehalten. 

(2) Der Schriftverkehr soll möglichst vereinfacht werden durch: 

• E-Mail oder Fax 

• Übersendung von Schriftstücken mit Kurzmitteilung 

• Urschriftliche Erledigung, wenn der Eingang für die Akten der absendenden Organisationseinheit 
entbehrlich ist. 

(3) Schriftstücke sollen von Vorgesetzten nur geändert werden, wenn es sachlich erforderlich ist. Ist die/der 
Vorgesetzte der Auffassung, die Vorlage solle inhaltlich abgeändert oder ergänzt werden, so soll die/der Ver-
fasser/in die Gelegenheit haben, ihre/seine Auffassung persönlich gegenüber der/ dem Vorgesetzten zu ver-
treten. 

§ 22 Aktenvermerke 
Aktenvermerke werden über alle aus den Akten nicht ersichtlichen Sachverhalte gefertigt, die für die Bear-
beitung bedeutsam sind. Sie werden so knapp wie möglich gefasst. 

§ 23 Form und Zeichnung von Schriftstücken 
(1) Die Behördenbezeichnung ist „Universität Osnabrück“. 

(2) Um eine einheitliche und rechtssichere Außendarstellung zu gewährleisten, sind - soweit keine Son-
derregelungen getroffen sind - im externen Schriftverkehr ausschließlich Briefbögen zu verwenden, die im 
Briefkopf die Bezeichnung „Die Präsidentin“ bzw. „Der Präsident“ enthalten. Die Organisationseinheiten 
tragen ihre individuelle Organisationsbezeichnung  zusätzlich im Briefkopf ein. 

(3) Für den internen Schriftverkehr können Briefbögen ohne die Bezeichnung „Die Präsidentin“ bzw. „Der 
Präsident“ oder Blankobögen, die mit dem Universitätslogo versehen sind, benutzt werden. 

(4) Das Geschäftszeichen setzt sich aus dem Kennzeichen der Organisationseinheit und dem Aktenzeichen 
zusammen. 
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(5) Die Bearbeiter/innen unterzeichnen die von ihnen verfassten Schriftstücke grundsätzlich selbst; Ausnahmen 
sind in einem Vorbehaltskatalog (siehe Anlage) festgelegt. Mit der Zeichnung übernehmen sie die Verant-
wortung für die Einhaltung der Zuständigkeit und für den Inhalt des Schriftstückes sowie dafür, dass alle 
Vorschriften über die Zusammenarbeit und alle Arbeitsvermerke beachtet worden sind. 

(6) Die/der Leiter/in der Verwaltung sowie alle Mitarbeiter/innen zeichnen mit dem Zusatz „Im Auftrag“. Die 
Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten zeichnen mit dem Zusatz „In Vertretung“, soweit ihnen die Außen-
vertretung übertragen ist. 

(7) Schriftstücke, die nicht von der Verfasserin/vom Verfasser selbst unterzeichnet werden, werden im Entwurf 
von der Verfasserin/vom Verfasser mit Namenszeichen und Datum versehen. Werden weitere Mitarbei-
ter/innen oder andere Organisationseinheiten bei der Abfassung eines Schriftstückes beteiligt, zeichnen sie 
den Entwurf ebenfalls ab. Wer abschließend zeichnet, unterzeichnet den Entwurf mit ihrem/seinem Namens-
zeichen. 

§ 24 Zeichnungen von Kassenanordnungen 
Das Präsidium erlässt eine gesonderte Dienstvereinbarung zur Zeichnung von Kassenanordnungen. 

§ 25 Dienstsiegel und Beglaubigungen 
(1) Die Ermächtigung zur Führung von Dienstsiegeln und zur Vornahme von Beglaubigungen wird vom Dezer-

nat für Akademische Angelegenheiten, Justitiariat, Zentrale Verwaltungsangelegenheiten schriftlich erteilt. 

(2) Dienstsiegel werden fortlaufend nummeriert, listenmäßig erfasst und gegen Empfangsbekenntnis ausgehän-
digt. Sie sind verschlossen aufzubewahren; bei Verlust ist die Ausgabestelle unverzüglich zu unterrichten. 

(3) Die zur Führung eines Dienstsiegels berechtigte Person trägt dafür Sorge, dass das Dienstsiegel stets 
verschlossen aufbewahrt wird; bei Verlust ist die Ausgabestelle unverzüglich zu unterrichten. 

§ 26 Interne Poststücke 
(1) Interne Schreiben werden möglichst nicht in Briefumschlägen, sondern in den mehrfach zu verwendenden 

Umlaufmappen oder entsprechenden Umschlägen versandt. Eilt-Sachen sind besonders zu kennzeichnen. 

(2) Vertrauliche oder persönliche Vorgänge, insbesondere Personalvorgänge, Verschlusssachen, Sendungen an 
die Personalvertretung, Frauenbeauftragte oder Schwerbehindertenvertretung sind immer entsprechend zu 
kennzeichnen und verschlossen zu versenden. 

(3) Der Nachweis über Wert- und eingeschriebene Sendungen ist bei der Poststelle zu führen. Der hausinterne 
Versand von Bargeld und Barschecks ist unzulässig. 

§ 27 Erlasse, Berichte, Schreiben, Verfügungen 
„Erlasse“ sind Schreiben oberster Landesbehörden. Schreiben an das Nds. Ministerium für Wissenschaft und 
Kultur oder andere oberste Landesbehörden werden als „Berichte“, an gleichgeordnete Behörden und Privat-
personen als „Schreiben“ bezeichnet. Universitätsinterne Schreiben der Präsidentin/des Präsidenten mit 
Regelungscharakter heißen „Verfügungen“. 

V. Innerer Dienstbetrieb (§§ 28 bis 35) 

§ 28 Erreichbarkeit 
(1) Bei kurzzeitiger und besonders bei länger andauernder Abwesenheit  ist  durch geeignete organisatorische 

Maßnahmen (Umleitung des Telefons bzw. Hinweis auf dem Anrufbeantworter auf die/den Vertreter/in, 
Aktivierung des internen und externen E-Mail-Abwesenheitsassistenten, Hinweis an der Zimmertür) sicher-
zustellen, dass von einer anderen Mitarbeiterin/einem anderen Mitarbeiter Auskunft erteilt werden kann. 
Innerhalb der Kernarbeitszeit sollen die Bediensteten erreichbar sein. 



Amtliches Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück, Nr. 03/2004 76

  

(2) Die Kernarbeitszeit soll als Öffnungszeit für Publikumsverkehr gelten. 

§ 29 Überstunden 
Wenn der Dienstbetrieb es erfordert, muss im Rahmen des geltenden Beamten-, Tarif- und Personalvertretungs-
rechts auf Anordnung der/des Vorgesetzten auch über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus gearbeitet werden (Über-
stunden bzw. Mehrarbeit). Ein Anspruch auf Überstunden- bzw. Mehrarbeitsvergütung besteht nur, wenn die Über-
stunden/Mehrarbeit vorher angeordnet wurden. 

§ 30 Urlaub, Dienstreisen, Abwesenheit 
(1) Urlaub ist möglichst zusammenhängend und im laufenden Urlaubsjahr zu nehmen. Einzelne Urlaubstage 

sollen die Ausnahme sein. 

(2) Der Jahresurlaub und Dienstreisen sind rechtzeitig, Kurzurlaub mindestens aber drei Tage vor Antritt schrift-
lich auf den dafür vorgesehenen Vordrucken zu beantragen. 

(3) Urlaub sowie Dienstreisen dürfen nur angetreten werden, wenn die Genehmigung vorliegt. 

(4) Die Leiter/innen der Organisationseinheiten sind dafür verantwortlich, dass während ihres eigenen Urlaubs 
oder des Urlaubs ihrer Mitarbeiter/innen alle Aktenvorgänge zugänglich bleiben und der laufende Dienstbe-
trieb abgewickelt werden kann. 

§ 31 Erkrankung und Unfall 
(1) Wer dem Dienst wegen Erkrankung oder Unfall fernbleiben muss, sorgt dafür, dass dieses unter Angabe der 

voraussichtlichen Dauer seiner Arbeitsunfähigkeit unverzüglich, i.d.R. bis 09.00 Uhr desselben Tages, sei-
ner/seinem Vorgesetzten mitgeteilt wird. Diese/r leitet die Mitteilung an das Personaldezernat weiter. Dauert 
die Erkrankung länger als drei Kalendertage, so ist spätestens am vierten Tag unaufgefordert eine ärztliche 
Bescheinigung vorzulegen, aus der sich auch die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit ergeben soll. 
In besonderen Fällen kann auf Anordnung der/des Ressortverantwortlichen bzw. der Leiterin/des Leiters der 
Verwaltung bereits bei eintägiger Erkrankung die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung verlangt werden. 

(2) Die Wiederaufnahme des Dienstes ist dem Personaldezernat über die/den Vorgesetze/n schriftlich mitzutei-
len. 

(3) Dienst- und Arbeitsunfälle sind der/dem Vorgesetzten mit dem entsprechenden Formblatt unverzüglich 
anzuzeigen. 

§ 32 Aktenführung, Aktenplan 
(1) Alle Schriftstücke werden in Akten aufbewahrt, die von der Sachbearbeitung oder den Organisationseinhei-

ten verwaltet werden. Akten sollen stets vollständig gehalten werden, d. h. Wv-Vorgänge werden nicht 
gesondert geführt, sondern der Akte zugefügt; den Akten sollen keine Unterlagen entnommen werden. Im 
übrigen ist die niedersächsische Aktenordnung zu beachten. 

(2) In der niedersächsischen Landesverwaltung gilt der systematisch nach Aufgaben gegliederte einheitliche 
Aktenplan. Er ist somit auch für die Hochschulen verbindlich. 

§ 33 Telefon und Telefax 
Das Telefon und das Telefax in Diensträumen dienen grundsätzlich nur dienstlichen Belangen. Private 
Anrufe dürfen von diesen Anschlüssen nur in Ausnahmefällen geführt werden. 
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§ 34 Gebäudesicherheit 
(1) Diensträume sind auch bei kurzzeitiger Abwesenheit beim Verlassen abzuschließen. Außerhalb der 

Öffnungszeiten sind die Gebäude geschlossen zu halten. Vertrauliche Vorgänge (§ 26 II) sind grundsätzlich 
unter Verschluss zu nehmen. 

(2) PCs sind beim Verlassen der Diensträume so zu sichern, dass die Grundsätze der Datensicherheit und des 
Datenschutzes beachtet werden. 

(3) Der Verlust von Dienstschlüsseln ist unverzüglich der/dem zuständigen Hausmeister/in und der/ dem Vorge-
setzten zu melden. 

(4) Sachbeschädigungen, Diebstähle, Einbrüche und ähnliche Ereignisse sind unverzüglich nach Entdecken 
persönlich oder telefonisch dem Dezernat 6 zu melden. Außerhalb der Dienstzeiten ist das Bewachungsun-
ternehmen  zu benachrichtigen. 

§ 35 Schweigepflicht, Aussagegenehmigung 
(1) Die Mitarbeiter/innen haben - auch nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses - über die ihnen bei 

ihrer dienstlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. 

(2) Über diese Angelegenheiten dürfen ohne Genehmigung weder vor Gericht noch außergerichtlich Erklärun-
gen abgegeben werden. 

VI. Öffentlichkeitsarbeit 

§ 36 Zusammenarbeit mit der Presse- und Informationsstelle 
(1) Die Leiter/innen der Organisationseinheiten unterstützen die Presse- und Informationsstelle der Universität 

Osnabrück bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Sie geben rechtzeitig von wichtigen Ereignissen und Entwick-
lungen Kenntnis, bei denen sie eine Unterrichtung der Öffentlichkeit für zweckmäßig halten oder eine Aus-
kunftspflicht bestehen kann. 

(2) Auskünfte an Presse, Hörfunk und Fernsehen erteilt grundsätzlich nach Rücksprache mit der Präsidentin/dem 
Präsidenten die Presse- und Informationsstelle. Das gleiche gilt für Interviews und für die Herausgabe zur 
Veröffentlichung bestimmter Verlautbarungen. 

(3) Die Presse- und Informationsstelle unterrichtet die Mitarbeiter/innen über alle dienstlich wichtigen 
Presseveröffentlichungen. 

VII. Schlussvorschriften  

§ 37 In-Kraft-Treten 
Diese Geschäftsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Universität 
Osnabrück in Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 01.10.1998 außer Kraft. 
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Anlage 1 

Vorbehaltskatalog gem. § 23 (5) GO 

Vorbemerkung: 
Der Vorbehaltskatalog ist gegliedert in einen allgemeinen Teil, der für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Verwaltung gilt, und Einzelregelungen für die Organisationseinheiten. 

 

I. Allgemeiner Teil 

Berichte an Ministerien, sofern es sich nicht nur um einfache Mitteilungen handelt    (P/VP1/VP2/VL) 

Antworten auf Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerden    (P/VP1/VP2/VL) 

Vorgänge, die grundsätzliche Bedeutung für die OE/ die Universität haben oder andere Vorgänge präjudizieren 
können (z.B. Bedarfsanmeldungen zum Haushalt, Stellungnahmen zu Prüfungsbeanstandungen)     
(P/VP1/VP2/VL/Leiter der OE) 

Urkunden - u.a. für die Ernennungen der Beamtinnen und Beamten (P) 

 

II. Einzelregelungen 

Dezernat 2 
• Vorlagen an die Personalvertretung, soweit keine personenbezogenen Fälle (D) 

 
Dezernat 3 
• Forschungsverträge i.S. des Kap. 0614 TGr. 63/85 (alt) (VL) 
• Anträge auf Dritt- und Sondermittel (VL) 
• Beschaffungsaufträge 

- über €  50.000 (VL) 
- über €  25.000 (D) 
- über €  10.000 (SGL) 

• Miet- und Wartungsverträge 
- mit jährlich mehr als € 15.000 (VL) 
- mit jährlich mehr als  € 10.000 (D) 
- mit jährlich mehr als  €   6.000 (SGL) 

• Werkverträge 
- mit Bediensteten des Landes (VL) 
- ab einer Vergütung von € 2.000 (D) 

• Schreiben an das Rechnungsprüfungsamt (D) 
• allgem. Zuweisung von Mitteln (D) 
• Bescheide über Zuwendungen gem. § 44 LHO (D) 
 
Dezernat 5 
• Angelegenheiten nach § 29 LHO (BfdH) 
• Prüfungsmitteilungen (BfdH) 
• Bewilligungsbescheide (GradFöG) (D) 
• Bußgeldbescheide (BaFöG) (D) 
• Gebührenbescheide gem. § 13 NHG (D) 
• Ablehnungsbescheide aller Sachgebiete (D) 
• Widerspruchsbescheide aller Sachgebiete (D) 
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Dezernat 6: 
• Wartungs-, Miet-, Reinigungsverträge u.ä. 

- mit jährlichen Kosten von mehr als  € 15.000 (VL) 
- mit jährlichen Kosten von € 5.000 bis € 15.000 (D) 
- mit jährlichen Kosten von € 2.000  bis € 5.000 (Fachgebietsleiter) 
- mit jährlichen Kosten bis € 2.000 (Meister/Sachbearbeiter) 

• Beschaffungs- und Reparaturaufträge sowie einmalige Anmietungen 
- über € 15.000 (VL) 
- von € 5.000 bis € 15.000 (D) 
- von € 2.000 bis € 5.000 (Fachgebietsleiter) 
- bis € 2.000 (Meister/Sachbearbeiter) 
- Aussonderungsanträge für Gegenstände mit einem Wert von über € 1.000 (D) 

• Aufträge für Bauleistungen 
-  über € 50.000 (VL) 
-  über € 25.000 (D) 
- über € 10.000 (SGL u. Projektlt.) 

• Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung für das Dezernat (D) 
• Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung für das Fachgebiet (Fachgebietsl.) 
• Ständige Vertretung der Präsidentin/des Präsidenten in Belangen des Hausrecht (D) ständig vertreten durch 

Sachgebietsleiter/innen 6.3 
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ANLAGE 2 
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ORDNUNG 
 

über besondere Zugangsvoraussetzungen 

für den Master-Studiengang "Mathematik mit Anwendungsfach'' 

im Fachbereich Mathematik/Informatik 

an der Universität Osnabrück  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genehmigt vom Nds. MWK mit Erlass vom 24.03.2004 – 21.3 – 745 09-99 - 
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§ 1 Zulassungszahl, Antrag auf Immatrikulation 
(1) Die Zulassungszahl im Master-Studiengang "Mathematik mit Anwendungsfach'' beträgt 15. Die 

Immatrikulation erfolgt zum Sommer- und Wintersemester. 

(2) Ein Antrag auf Immatrikulation für den Master-Studiengang "Mathematik mit Anwendungsfach'' soll, mit 
allen dazugehörigen Unterlagen, bis zum 15. Januar bei Studienbeginn im Sommersemester und bis zum 15. 
Juli bei Studienbeginn im Wintersemester eines jeden Jahres gestellt werden. Bei später eingehenden 
Anträgen besteht kein Anspruch auf Immatrikulation. 

(3) Können nicht alle nötigen Nachweise bis zum 15. Januar bzw. 15. Juli vorgelegt werden, kann eine Nachfrist 
gesetzt werden. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 
(1) Zugangsvoraussetzung zum Master-Studiengang "Mathematik mit Anwendungsfach" ist die bestandene und 

mit dem ECTS-Grad C (good) oder besser bewertete Bachelor-Prüfung in einem Bachelor-Studiengang 
"Mathematik" oder einem Bachelor-Studiengang "Mathematik mit einem weiteren Fach" mit überwiegendem 
Mathematikanteil oder eine gleichwertige Qualifikation. Dabei gilt der Mathematikanteil als überwiegend, 
wenn die Bachelor-Arbeit ein mathematisches Thema behandelt und insgesamt mindestens 90 ECTS-Punkte 
in Mathematik erworben wurden. 

(2) Die Feststellung der Gleichwertigkeit in Bezug auf das angestrebte Studienziel und die Festsetzung eines 
gleichwertigen ECTS-Grades trifft die Studienkommission des Fachbereichs Mathematik/Informatik.  

§ 3 Verfahren der Immatrikulation 
(1) Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, die §§ 1 und 2 erfüllen, die Zulassungszahl, so gilt 

folgendes: Die Studienplätze werden nach dem in § 2 definierten Notendurchschnitt vergeben (Bildung einer 
Rangfolge). Bei Notengleichheit entscheidet das Los. 

(2) Ist die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, die §§ 1 und 2 erfüllen, kleiner als die Zulassungszahl, so gilt 
folgendes: Die Studienkommission prüft, ob und inwieweit auch Bewerberinnen und Bewerber unter 
Auflagen zugelassen werden können, die nicht die besonderen Voraussetzungen gemäß § 2 erfüllen. 

§ 4 Aufgabenübertragung 
Die Studienkommission kann die Aufgaben von § 2, Abs. 2 und § 3, Abs. 2, an die Studiendekanin oder den 
Studiendekan übertragen. 

§ 5 In-Kraft-Treten 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück 
in Kraft. 
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PRÜFUNGSORDNUNG 
 

der Universität Osnabrück für die Verleihung des Grades 

„Magistra Artium“ oder „Magister Artium“ 

als Studienabschluss mit einem Hauptfach 

aus den Sozialwissenschaften, Kulturwissenschaften, 

Sprach- und Literaturwissenschaften 
 

 
Erlass des Nds. MKW vom 11. Juli 2000- 11.3 -743 49 - 2 - 
AMBl. der Universität Osnabrück 5/2000 vom 29.09.2000 

 
redaktionelle Korrektur der Anlage 1 

AMBl. der Universität Osnabrück 13/2001 vom 27.06.2001 
 

geändert durch Erlass des Nds. MWK vom 22.05.2002 - 11.3-743 49-2 - 
(geändert: I. Allgemeiner Teil, II. Besondere Teile Politikwissenschaft, Physik, Medien  

und III. Schlussbestimmungen)
AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 08/2002 vom 14.06.2002, S. 28 

 
geändert durch Beschluss des Fachbereichsrates des Fachbereiches Sprach- und Literaturwissenschaft 

auf der 53. Sitzung am 04.12.2002 
genehmigt durch Beschluss des Präsidiums auf der 10. Sitzung am 05.03.2003 

(geändert: II. Besonderer Teil T Sprachwissenschaft) 
AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 04/2003 vom 04.04.2003, S. 108 

 
geändert durch Beschluss des Fachbereichsrates des Fachbereiches Sprach- und Literaturwissenschaft 

auf der 56. Sitzung am 07.05.2003 
genehmigt durch Beschluss des Präsidiums auf der 24. Sitzung am 15.01.2004 

(geändert: II. Besonderer Teil L: Medien (Fernsehen und Film) 
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L Medien (Fernsehen und Film) 

§ 1 Prüfungsausschuss 

Zuständig ist der Magisterprüfungsausschuss des Fachbereiches Sprach- und Literaturwissenschaft. 

§ 2 Medien (Fernsehen und Film) als Nebenfach 

(1) Prüfungsvorleistungen für die Magisterzwischenprüfung 

 Der Nachweis der Kenntnis zweier moderner Sprachen durch mindestens sechsjährigen Schulunterricht in 
einer, mindestens dreijährigen Schulunterricht in einer weiteren Sprache oder durch Abschlusszertifikate von 
Sprachkursen an wissenschaftlichen Hochschulen oder vergleichbare Zertifikate. 

 

(2) Art und Anzahl der Prüfungsleistungen und Prüfungsanforderungen in der Magisterzwischenprüfung 

 Die Zwischenprüfung besteht aus studienbegleitend zu erbringenden Leistungen und einer das Grundstudium 
abschließenden mündlichen Prüfung. Die Zwischenprüfung ist erfolgreich absolviert, wenn die erforderlichen 
30 Leistungspunkte nach ECTS-Norm erbracht sind. 

1. Der Nachweis der qualifizierten Teilnahme an sechs Lehrveranstaltungen des Grundstudiums; die 
Nachweise sind zu erbringen über Leistungspunkte nach ECTS-Norm in: 

a) einer Einführungsveranstaltung (3 LP); 
b) einer Veranstaltung „Medien und Journalismus“ (3 LP); 
c) einer Veranstaltung „Medienästhetik“ (3 LP); 
d) einer Veranstaltung „Mediengeschichte“ (3 LP); 
e) dem Basismodul „Medien und Gesellschaft“ (6 LP) und 
f) einer Veranstaltung „Medienpraxis-Basisblock“ (3 LP). 

 
2. Zwei Leistungsnachweise (jeweils 3 LP), davon einer wahlweise in der Lehrveranstaltung 

„Medienästhetik“ oder „Mediengeschichte“; der andere im Basismodul „Medien und Gesellschaft“. 

3. Eine mündliche Prüfung von insgesamt 20 Minuten (3 LP), in der vertiefte Kenntnisse nachzuweisen sind 
in einem der von der/dem Studierenden gewählten Prüfungsgebiete. Prüfungsgebiete sind 
„Medienästhetik“, „Mediengeschichte“ sowie „Medien und Journalismus“. 

4. Die Gesamtnote der Magisterzwischenprüfung im Fach „Medien (Fernsehen und Film)“ wird aus den 
Noten der beiden Leistungsnachweise und der mündlichen Prüfung nach § 21 gebildet. 

 

(3) Art und Anzahl der Prüfungsleistungen und Prüfungsanforderungen in der Magisterprüfung 

 Die Magisterprüfung besteht aus studienbegleitend zu erbringenden Leistungen und einer das Hauptstudium 
abschließenden mündlichen Prüfung. Die Magisterprüfung ist erfolgreich absolviert, wenn die erforderlichen 
30 Leistungspunkte nach ECTS-Norm erbracht sind. 

1. Der Nachweis der qualifizierten Teilnahme an fünf Lehrveranstaltungen des Hauptstudiums; die 
Nachweise sind zu erbringen über Leistungspunkte nach ECTS-Norm in: 

a)  einem Modul „Neue Medien“ (6 LP) 
 oder 
 einem Modul „Internationale Aspekte der Massenmedien (6 LP); 
b)  einer zweisemestrigen Veranstaltung „Medienpraxis-Hauptblock“ (6 LP); 
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c)  einer Veranstaltung „Zusatzqualifikation Medien“ (3 LP); 
d) und e) 
 zwei Veranstaltungen aus den drei Bereichen „Medienästhetik“, „Mediengeschichte“, „Journalismus“ 

(jeweils 3 LP). 
 

2. Zwei Leistungsnachweise (jeweils 3 LP), davon einer wahlweise in dem Modul „Neue Medien“ oder 
„Internationale Aspekte der Massenmedien“; der andere in der zweisemestrigen Veranstaltung 
„Medienpraxis-Hauptblock“. 

3. Eine mündliche Prüfung von insgesamt 20 Minuten (3 LP), in der vertiefte Kenntnisse nachzuweisen sind 
in einem der von der/dem Studierenden gewählten Prüfungsgebiete. Prüfungsgebiete sind 
„Medienästhetik“, „Mediengeschichte“ sowie „Medien und Journalismus“. 

4. Die Gesamtnote der Magisterprüfung im Fach „Medien (Fernsehen und Film)“ wird aus den Noten der 
beiden Leistungsnachweise und der mündlichen Prüfung nach § 21 gebildet. 

 

Anmerkung 1: 
Zur Verwendung des Begriffs ‚Leistungs-‚ statt ‚Kreditpunkte’ wird darauf hingewiesen, dass dieser Begriff das 
Gleiche wie Kreditpunkte im Allgemeinen Teil der Magister-Prüfungsordnung meint, allerdings die 
Akkumulationsfunktion besser zum Ausdruck bringt. 
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Beschluss des Präsidiums in der 27. Sitzung am 29.04.2004 
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